
•	 Das Wirtschaftspraktikum ist eine Integrationsmassnahme im Rahmen der 
	 ALV-Beschäftigungsprogramme des Kantons Thurgau. 

•	 Das Wirtschaftspraktikum ist ein 3-monatiger Arbeitseinsatz in einer Unternehmung 
	 im Profit-Bereich.

•	 Das Ziel ist die möglichst direkte Eingliederung von Versicherten zurück ins 
	 Berufsleben und die Erarbeitung einer Referenz im ersten Arbeitsmarkt.

Ein Wirtschaftspraktikum finden – 
mit Hilfe von Kompass Arbeitsintegration

Ein Wirtschaftspraktikum erleichtert stellenlosen Menschen den Wiedereinstieg in 
die Berufswelt. Kompass Arbeitsintegration vermittelt zwischen Arbeitskräften und 
Unternehmen.

Informationsblatt
Wirtschaftspraktikum

Wie können Sie maximal profitieren?

Information für

Wirtschaftspraktikum



Kompass Arbeitsintegration
Fabrikstrasse 26
9220 Bischofszell
Fon 071 424 00 20
Fax 071 424 00 21
info@vereinkompass.ch
www.vereinkompass.ch

Zertifizierung: ISO 9001:2008 und BSV-IV 2000

Kontakt

•	 Wirtschaftspraktika dürfen bestehende Arbeitsplätze nicht konkurrenzieren. 
	 Die Praktikumsstelle darf nicht im ordentlichen Stellenplan sein.

•	 Die Dauer ist auf maximal drei Monate beschränkt.

•	 Der Praktikumsbetrieb übernimmt je nach Bedarf Ausbildung, Einführung, 
	 Anleitung, Betreuung der Praktikanten und den Stundenrapport an Kompass.

•	 Am Schluss stellt der Praktikumsbetrieb ein Arbeitszeugnis aus.

•	 Ein Praktikum muss zu Gunsten einer Festanstellung jederzeit aufgelöst werden können.

Welches ist der Beitrag der Praktikumsstelle?

Was muss der Praktikant beitragen?

Kosten

Unser Vorgehen

•	 Der/die Praktikant/in bleibt beim RAV angemeldet und erfüllt weiterhin 
	 seine Kontrollpflichten.

•	 Der/die Praktikant/in reicht die unterschriebenen Stundenrapporte bei Kompass ein.

•	 Die Praktikumsfirma übernimmt eine Kostenbeteiligung: Pensum 0 -50 % = 500 Franken 
	 pro Monat, Pensum 51-100 % = 750 Franken pro Monat (exkl. MwSt).

•	 Berufs- und Nichtberufsunfälle sind durch die Arbeitslosenkasse versichert.

•	 Der Praktikumsfirma entstehen keine Lohnkosten. Der/die Praktikant/in erhält 
	 Taggelder und Spesenentschädigung der ALV.

1.	Klärung der Kompetenzen und Bedürfnisse des/der Praktikanten/in und 
	 Abstimmung mit den Bedürfnissen und Qualitätskriterien des Arbeitgebers.

2.	Unverbindliches Vorstellungsgespräch und Schnuppertag.

3.	Vereinbarung zwischen Praktikumsfirma, Praktikant/in und Kompass Arbeitsintegration.

4.	Begleitung und Unterstützung während des Praktikums durch Kompass.
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Brigitte Schellinger
Vermittlung
Fon 071 424 00 37
brigitte.schellinger@vereinkompass.ch
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